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Wichtige Neuerscheinung
Baugesetz des Kantons Aargau.
Kommentar von Dr. iur. Erich Zimmerlin.
Keller Verlag Aarau.

Dr. iur. Erich Zimmerlin, der als damaliger

Stadtammann von Aarau anno 1960
bereits einen Kommentar zur Bauordnung

seiner Gemeinde verfasst hat, ist
vom Regierungsrat als Redaktor des
neuen kantonalen Baugesetzes beigezogen

worden. Er hat alle Vorarbeiten
von den Sitzungen einer ad hoc bestellten

Expertenkommission bis zur
parlamentarischen Beratung mitgemacht
und legt nun abschliessend einen
Kommentar zum Gesetzeswerk vor. Dieses
wird einlässlich erörtert, wobei sich der
Verfasser bemüht hat, neben der
unvermeidlichen Auseinandersetzung mit

rechtlichen Problemen, praxisnah zu
bleiben, indem er neben der Literatur
viele veröffentlichte und unveröffentlichte

Entscheide von Gerichten und
Verwaltungsbehörden anführt. Zu jeder
Gesetzesbestimmung werden auch die
Materialien (Protokolle der
Expertenkommission, der Spezialkommission
des Grossen Rates und des Parlamentes

selbst; Gesetzesentwürfe, Berichte
und Botschaften) zitiert. Es waltete
sodann das Bestreben, die Zusammenhänge

unter den einzelnen, in sich
geschlossenen Gesetzesteilen und mit
anderen Rechtsgebieten, auch dem
Zivilrecht, aufzuzeigen. Ein einleitender Teil
enthält grundlegende Ausführungen
über den Rechtszustand vor Inkrafttreten

des Gesetzes und dessen Werdegang,

Systematik und Inhalt, ebenso

über die Stellung des Erlasses in der

Rechtsordnung, über wichtige
Rechtsgrundsätze (Rechtsgleichheit,
Gesetzmässigkeit, Verhältnismässigkeit, Treu
und Glauben), schliesslich über die

Auslegung verwaltungsrechtlicher
Normen, das öffentliche Interesse und das

Ermessen. Ein umfassendes alphabetisches

Sachregister erleichtert den Weg

zur Erörterung einzelner Fragen.
Gerichten, Verwaltungsbehörden,
Anwälten, Notaren, Baufachleuten, abet
auch jungen Rechtsbeflissenen wird

der Kommentar Handhabung und
Studium des wichtigen Gesetzes vereinfachen.

Er dürfte mit der Erörterung vieler

grundsätzlicher Fragen auch
ausserhalb der Kantonsgrenzen Beachtung

finden.
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